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RS OGH 1950/12/8 2Ob768/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.12.1950

Norm

ABGB §354 A1

ABGB §974

Rechtssatz

Es liegt kein Prekarium vor, wenn die geschiedene Ehegattin eines Miteigentümers Teile einer diesem Miteigentümer

auf Grund einer Bnützungsregelung zwischen den Miteigentümern zustehenden Wohnung zufolge eines anläßlich der

Scheidung beschlossenen Vergleiches innehat.
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